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Einschätzung 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf beabsichtigt das Bundesministerium für Gesundheit, 

die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln. Dazu sollen bestehende 

Ansätze zur Digitalisierung auf den Bereich der Pflege ausgeweitet und durch die Verfügbar-

machung digitaler Pflegeanwendungen für die Pflegeversorgung konkretisiert werden. Dies 

wird, analog zur Regelung für digitale Gesundheitsanwendungen, mit der Einführung eines 

Verfahrens zur Prüfung der Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen verbunden. 

Um zu gewährleisten, dass für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, sonstige ehrenamt-

lich Pflegende, nach dem SGB XI zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen sowie Kosten-

träger Transparenz hinsichtlich der Verfügbarkeit guter und sicherer digitaler Pflegeanwen-

dungen geschaffen werden, muss eine klare Definition der an digitale Pflegeanwendungen 

zu stellenden Anforderungen insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Funktionstauglichkeit, 

Qualität, Datenschutz und Datensicherheit, eingerichtet werden. 

Zwar werden grundsätzlich die Standards, die aus (sozial- und verbraucher-) datenschutz-

rechtlicher Sicht (§ 35 SGB I, Art. 9 DSG-VO) an digitale Anwendungen zu stellen sind, ge-

währleistet; insbesondere zutreffend geregelt ist die Notwendigkeit der Einwilligung (§ 5 Abs. 

3 Nr. 1 und 2 VO). Gleichwohl für die zu Pflegenden offen bzw. nicht vorgegeben – und damit 

regelungsbedürftig – wie sie nachhalten können, wer auf die verzeichneten Daten zugegriffen 

hat. 

Unabhängig davon gerät völlig aus dem Blick, wie die Gruppe der Versicherten, die weder 

über ein eigenes mobiles noch stationäres Endgerät verfügt, Zugriff auf ihre Daten bekommt. 

Denkbar ist es, Regelungen vorzusehen, die diesem Personenkreis entsprechende Zugriffe z. 

B. durch technische Einrichtungen bei den Pflegekassen ermöglichen.Im Weiteren begrüßt es 

der DGBund seine Einzelgewerkschaften, dass darüber hinaus verlässliche Vorgaben für den 

Nachweis des pflegerischen Nutzens implementiert und veröffentlicht werden. In diesem 

Sinne soll ein neues Verfahren zur Prüfung der Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwen-

dungen und zur Aufnahme in ein entsprechendes Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arznei-

mittel und Medizinprodukte geschaffen werden.  

Hinsichtlich der notwendigen Festlegung von Kriterien zur Feststellung der Erstattungsfähig-

keit digitaler Pflegeanwendungen fordern der DGB und seine Gewerkschaften den Gesetz-

geber auf, gewonnene Erfahrungen aus dem Digitale-Versorgungs-Gesetz aufzunehmen und 
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anzuwenden. Dazu gehören zunächst ein zu definierender und nachzuweisender pflegerele-

vanter Versorgungsmehrwert und Versichertennutzen in Verbindung mit einer Verbesserung 

der Qualität der pflegerischen Versorgung.  

Positiv bleibt anzumerken, dass die zu erstellenden Verzeichnisse mit Regelungen zu Aufbau, 

Inhalten und Funktionalitäten für digitale Pflegeanwendungen gewährleisten, dass Pflege-

bedürftige, pflegende Angehörige, sonstige ehrenamtliche Pflegende sowie Kostenträger 

gleichermaßen bei der Auswahl geeigneter Pflegeanwendungen unterstützt werden.  


